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Abstract:

Im "kurzen" 18. Jahrhundert, zwischen dem Frieden von Utrecht und dem Ausbruch der
Franzdsischen Revolution, hat der Immerwahrende Reichstag fir die Reichsstéadte massiv an
Bedeutung verloren. Schon Walter Furnrohr hat festgestellt, dass nahezu alle stéadtischen Voten von
Regensburger Ratsherren und nicht mehr von eigenen Gesandten gefiihrt worden sind. Dieser Beitrag
rekapituliert zunachst noch einmal die Griinde, die fur das reichsstadtische Desinteresse am
Reichstag ausschlaggebend waren. Im Anschluss daran geht es um Mdoglichkeiten, reichsstadtische
Reichspolitik jenseits des Reichstags zu betreiben. Hier werden aus Bremer Perspektive
mikropolitische Handlungsweisen in Wien, Schenkpraktiken und Gesandtschaften an die Hofe
wichtiger Reichsfirsten dargestellt. Wichtiger als der Reichstag war fiir die Reichsstadte im 18.
Jahrhundert der Kaiser, zu dem sie in einem Patronageverhéltnis standen, das regelménRig gepflegt
werden musste. Im Grunde kann man fir die Reichsstédte im 18. Jahrhundert einen Ruckfall hinter
die Prinzipien ihrer korporativen, auf den Reichstag ausgerichteten Politik seit dem spéaten 15.
Jahrhundert diagnostizieren. Abschlie3end wird aufgrund dieser Befunde vorgeschlagen, anstatt von
'Reichspolitik' von 'Politik im Alten Reich' zu sprechen. Damit wird man dem Umstand besser gerecht,
dass auf ganz verschiedenen Ebenen (Kaiserhof, Reichstag, Reichsgerichte, bilaterale Diplomatie,
Korrespondenzen) Politik gemacht wurde sowie der Tatsache, dass dabei keine konsistente policy
leitend war — auch wenn der Begriff "Reichspolitik" dies insinuieren mag —, sondern situative
Interessen.

<1>

Mein Beitrag beschéftigt sich mit dem allmahlichen Bedeutungsverlust des Immerwahrenden
Reichstags fir die Reichsstadte. Ich werde unter dem ersten Punkt zusammentragen,
welche Erkenntnisse darlber vorliegen und noch einige neue Befunde einbringen. Unter
dem zweiten Punkte, dem Hauptteil dieses Beitrags, frage ich, in welchen Formen und mit
welchen Praktiken die Stadte ihre reichs- und auR3enpolitischen Interessen jenseits des
Reichstags zu lancieren versuchten. Was konnte also fir die Reichsstadte den Reichstag als
Forum fir Reichspolitik einerseits und als Informationsbdrse andererseits ersetzen? In einem
dritten Punkt erértere ich, was dies wiederum fir die Reichspolitik im 18. Jahrhundert
allgemein impliziert. Ich beziehe mich im Wesentlichen auf Material aus Bremen, fiir
Einzelheiten auch auf hamburgische Schriftstiicke. Diese beiden Stadte sind fir eine
Untersuchung unter der skizzierten Fragestellung deswegen besonders geeignet, weil beide
erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts (Bremen 1741, Hamburg 1768) ihren Status als
Reichsstadte ganzlich unangefochten geltend machen konnten. Daher sollte man erwarten,
dass der Reichstag fir sie eine zentrale Rolle spielte, ihre Mitwirkung dort von den
Burgermeistern und Réaten als politisches Zeichen und Ausweis der Reichsstandschaft
geschatzt worden sei. Allerdings erhebe ich den Anspruch, dass es sich hier nicht um
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hanseatische Sonderfélle handelt, sondern dass aus den Befunden zu Bremen und Hamburg
allgemeine Kennzeichen reichsstédtischer AuRRenpolitik erkennbar werden.* Mein
Untersuchungszeitraum endet vor der Franzdsischen Revolution, die eine Renaissance der
reichsstadtischen Reichstagspolitik bewirkte, Giber die durch die Arbeiten von Karl Harter
sowie aus anderen Forschungen zur Mediatisierung um 1800 das meiste bekannt ist.

Zum Bedeutungsverlust des Reichstags fiir die Reichsstadte im spaten 17.
Jahrhundert

<2>

1671 wurde das Problem zum ersten Mal thematisiert: Auf dem Regensburger Reichstag
stiinde es, so die Frankfurter und Ulmer Obrigkeiten in einem Briefwechsel, um die Sache
der Freien und Reichsstadte sehr schlecht. Ihr ganzer ehrenhafter Stand sei "in merklich
Verachtung gekommen", weil sich dort kaum noch ein Vertreter der Stadte befande.® 1707
mahnte dann sogar das Mainzer Reichstagsdirektorium die Stadte, sie sollten sich daran
erinnern, welche Anstrengung ihre Altvorderen einst unternommen hatten, um fir die Stadte
Stand, Dezisiv-Stimme und Session auf dem Reichstag zu erringen. Wenn sie nicht wollten,
dass sich das reichsstadtische Kollegium gleichsam selbst zersetze, dann miissten endlich
wieder Gesandte anreisen.* Die Mahnung verhallte indes ungehért, zum Arger der reichs-
und kurfurstlichen Kollegien, die Uber Sanktionen nachdachten. Zur Strafe fur das
anhaltende Desinteresse der Reichsstéadte am Reichstag wurde das stadtische Kollegium im
Jahr 1713 von der Feier anlasslich der Aufnahme des Herzogs von Marlborough in den
Reichsfirstenrat ausgeschlossen.®

<3>

In den Stadten wurde die Ausladung zwar als eine ziemliche Blamage eingestuft.
Unmittelbare Folgen zeitigte dies alles trotzdem nicht. Weder I6ste sich das Stadtekollegium
auf, noch anderte sich etwas an der zuriickhaltenden Beschickungspraxis. 1751 konstatierte
Johann Jacob Moser jenen der Forschung wohlbekannten Umstand, dass es bei der
stadtischen Reichstagskurie zur Gewohnheit geworden sei, dass Regensburger Ratsherren
"bey nahe das gantze Reichs=Stéttische Collegium, zumahlen Evangelischen Theils,

vertreten".® Walter Fuirnrohr hat ermittelt, dass von den rund 50 Stadten, die im 18.

! Fur weiteres Vergleichsmaterial und Generalisierungsmoglichkeiten vgl. André Krischer:
Reichsstadte in der Furstengesellschaft. Politischer Zeichengebrauch in der Frilhen Neuzeit (=
Symbolische Kommunikation in der Vormoderne), Darmstadt 2006.

° Die Anmerkungen in diesem Beitrag beschrénken sich auf unmittelbare Belege und einige bibliographische
Nachtrdge; zur Reichstagspolitik im Zeitalter der Franzdsischen Revolution vgl. grundlegend KARL HARTER:
Reichstag und Revolution 1789-1806. Die Auseinandersetzung des Immerwahrenden Reichstags zu Regensburg
mit den Auswirkungen der Franzgsischen Revolution auf das Alte Reich (= Schriftenreihe der Historischen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 46), Gottingen 1992; zuletzt Peter BLICKLE /
ANDREAS SCHMAUDER (Hg.): Die Mediatisierung der oberschwabischen Reichsstadte im européischen Kontext
g: Oberschwaben — Geschichte und Kultur 11), Epfendorf 2003.

Nach INGOMAR BOG: Betrachtungen zur korporativen Politik der Reichsstadte, in: DERS. (Hg.):
Oberdeutschland. Das Heilige Romische Reich des 16. bis 18. Jahrhunderts in Funktion (=
Wissenschaftliche Schriften), Idstein 1986, 125-137, hier: 133.

4 Bog: Korporative Politik (wie Anm. 3).

® Institut fur Stadtgeschichte Frankfurt amMain: Reichssachen, Nr. 1955.

® Johann Jacob Moser: Teutsches Staats-Recht. Vier und Vierzigster Teil (...), Nurnberg 1751, 480, §
9; ahnlich auch die Bemerkung in den Memoiren des kurbraunschweiger Gesandten Ompteda, vgl.
Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des
Alten Reiches, Munchen 2008, 258.
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Jahrhundert als Reichsstande galten, nur 30 ihre Stimme in Regensburg fiihren liel3en,
allerdings meist nur "von 10 bis 15 Bevollmachtigten, von denen grundsétzlich 10 bis 12
Regensburger Biirger waren".” Nur Augsburg und einige andere siiddeutsche Stadte,
darunter Niirnberg, entsandten hin und wieder auch eigene Vertreter.® In den 1780er Jahren
wurden die reichsstadtischen Geschafte dann aber nur noch von acht Regensburger
Ratsherren betrieben. Wie schon zu Beginn des Jahrhunderts gab es auch in dieser Spatzeit
ebenso Kritik daran wie die Aufforderung, eigene Gesandte nach Regensburg zu schicken —
doch ohne Erfolg.® Die héheren Stande beklagten sich dariiber indes nicht mehr allzu laut,

waren doch auch sie nur noch durch zwei Dutzend Gesandte mit Kumulativvoten vertreten.*°

<4>

Es gibt also zu einer Feststellung von Georg Schmidt aus dem Jahr 1994 "Alle Bemiihungen,
das Stadtecorpus als eine Gesamtvertretung der Freien und Reichsstadte wieder in Gang zu
setzen, stieRen im 18. Jahrhundert auf das ungeteilte Desinteresse der Mitglieder" eigentlich
nichts hinzuzuftigen. Dies gilt auch fir seine Kritik an Monika Neugebauer-Wélk, die anhand
von Quellen ausschliel3lich aus den 1660er Jahren ein unzutreffendes Bild der
reichsstadtischen Reichspolitik in der Epoche nach dem Westfélischen Frieden insgesamt
gezeichnet habe.™ lhre Behauptung "Am Reichstag biindelte sich bis zum Ende des Reichs
die Reichspolitik der deutschen Freistadte als standischer Korporation" I&sst sich empirisch
jedenfalls nicht belegen.*? Erst mit dem Ausbruch der Franzésischen Revolution erhielt der
Reichstag, wie wir durch die Studie Karl Harters wissen, abrupt und vortibergehend wieder
enorme Bedeutung. Nun lag es auch im Interesse der Stadte, dort wieder mit eigenen und
befahigten Vertretern prasent zu sein. Diese Wiederentdeckung des Regensburger
Reichstags ist aber ziemlich eindeutig mit au3ergewdhnlichen Sorgen zu erklaren: zunachst
wegen der irritierenden Entwicklungen links des Rheins und spétestens ab Herbst 1794, als
Aachen und Kéln von den Revolutionstruppen erobert wurden, wegen der abzusehenden
Mediatisierungspolitik. Offenbar ging es vor allem darum, nun enger zusammenzuricken.
Diese bemerkenswerte Wendung in der Reichstagsgeschichte kann man freilich nicht als
Ausweis einer ungebrochenen Bedeutung dieser Institution flr das Reich deuten. Sie stellte
vielmehr eine durch ein Ausnahmeereignis induzierte Sonderentwicklung dar, geradezu
einen Bruch mit der immer weiter schwindenden politisch-sozialen Bedeutung des
Reichstags im Laufe des 18. Jahrhunderts.

" Walter Fiirnrohr: Das Patriziat der Freien Reichsstadt Regensburg zur Zeit des immerwéhrenden
Reichstags. Eine sozialgeschichtliche Studie tiber das Birgertum der Barockzeit, in: Verhandlungen
des Historischen Vereins fir Regensburg und Oberpfalz 93 (1952), 153-308, hier: 283.

® Susanne Friedrich: Drehscheibe Regensburg. Das Informations- und Kommunikationssystem des
Immerwéhrenden Reichstags um 1700 (= Colloquia Augustana 23), Berlin 2007, 86ff.

% vgl. etwa OTTO HUBNER: Vergeblicher Versuch, den vorigen Glanz der Reichsstadt durch
Beschickung des Reichstags mit einem eigenen Gesandten wieder zu beleben, in: Muhlhauser
Geschichtsblatter 25/26 (1924/26), 345-347, hier: 345.

1% Nach Klaus-Peter Schroder: Das Alte Reich und seine Stadte. Untergang und Neubeginn: Die
Mediatisierung der oberdeutschen Reichsstadte im Gefolge des Reichsdeputationshauptschlusses
1802/03, Miinchen 1991, 107.

1 Georg SCHMIDT: Die Stadte auf dem frilhneuzeitlichen Reichstag, in: BERNHARD KIRCHGASSNER /
HANs-PETER BECHT: Vom Stadtebund zum Zweckverband (= Stadt in der Geschichte 20), Sigmaringen
1994, 29-43, hier: 40.

'2 Monika NEUGEBAUER-WOLK: Reichsstadtische Reichspolitik nach dem Westfélischen Frieden, in:
Zeitschrift fur Historische Forschung 17 (1990), 27-48, hier: 29; &hnlich apodiktisch urteilt auch Karl
Otmar von Aretin: Das Alte Reich 1648-1806, Bd. 1: Foderalistische oder hierarchische Ordnung
(1648-1684), Stuttgart 1993, 111: "die politische Mitwirkung der Reichsstadte an der Reichspolitik [lief]
allein Gber den Reichstag".
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Dabei hatte die Sache im Vorfeld des Reichstags von 1663 noch ganz anders ausgesehen.*®
Im Bremer Rat fasste man 1662 die Erwartungen an die bevorstehende Reichsversammlung
in einer Denkschrift mit dem Titel "Considerationes super Interesse Civitatum Imperialium ad
Comitia promovenda" zusammen.** Diese Schrift artikulierte den Anspruch der Reichsstadte
auf die Mitwirkung an der Politik des Reichs. Man sah das Reich als Garant von Frieden,
Recht und Handel zum Wohle aller. Auf dem bevorstehenden Reichstag bestehe die
Chance, dass sich das Reich wieder "in haupt und glieder in uno corpore” zusammenfige,
wenn die Reichsstande einander "per compassionem”, mit "hilff und rettung” begegneten.
Den Stadten wurde dabei geradezu eine vorbildliche Rolle zugeschrieben, sie seien nichts
weniger als die "Saulen” einer durch das Reich gestifteten Ordnung.

<6>

Es gab vor dem Reichstag von 1663 also eine durchaus optimistische Sicht auf die
Méglichkeiten reichsstadtischer Reichspolitik.*> Und tatséchlich lieRen sich in den 1660er
Jahren auf dem Reichstag einige stadtische Interessen auf die Agenda setzen, so etwa eine
Reichshandwerksordnung, die als Gesetzesvorhaben aber am Ende doch wieder im Sande
verlief, weil Kaiser Leopold I. das entsprechende Reichsgutachten, aus welchen Grinden
auch immer, nicht ratifizierte.*® Auch der Frust tiber das Scheitern dieses genuin stadtischen
Anliegens durfte in den Reichsstadten das aufkommende Desinteresse am Reichstag
vergroRert haben.'” Susanne Friedrich hat gezeigt, dass wéhrend des Spanischen
Erbfolgekriegs ein gewisses stadtisches Interesse am Reichstag zu beobachten war, vor
allem in Augsburg.*® In der Zeit danach, sozusagen fiir das 'kurze' 18. Jahrhundert zwischen
dem Frieden von Utrecht und der Franzdsischen Revolution, deuten die oben zitierten
Einschatzungen aber auf eine Riuckkehr des Desinteresses hin.

<7>

Fur den Bedeutungsverlust des Reichstags aus stadtischer Sicht lassen sich mindestens drei
Grunde anfuhren: 1. Die Benachteiligung der Stadte im Verfahren der Beratung und
Entscheidungsfindung, 2. ihre Benachteiligung durch die Formen des Zeremoniells und 3.
ihre Geringschatzung ihrer Vertreter und Gesandten auch bei geselligen Anlassen in
Regensburg. Es handelt sich dabei um bereits gut erforschte Zusammenhange (die zuletzt
noch einmal von Susanne Friedrich geschildert worden sind),*® weswegen ich mich hier auf
Andeutungen beschranken kann.

3 Allgemein dazu Anton Schindling: Die Anfange des Immerwahrenden Reichstags zu Regensburg.
Standevertretung und Staatskunst nach dem Westfalischen Frieden (= Verdffentlichungen des
Instituts flir Européaische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte 143. Beitrage zur Sozial-
und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 11), Mainz 1991.

4 Staatsarchiv Bremen: 2-H.2.w.3.

15 Vgl. die entsprechende Beschickungspraxis bis 1672 bei Kristina Winzen: Handwerk — Stidte — Reich. Die
stadtische Kurie des immerwahrenden Reichstags und die Anfange der Reichshandwerksordnung (=
Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 160), Stuttgart 2002, 28-41.

'® Winzen: Handwerk (wie Anm. 15), 176.

7 Als die Reichshandwerksordnung 1731 dann doch noch von Kaiser Karl VI. ratifiziert wurde, ging
die Wiederbelebung dieses Projekts bezeichnenderweise nicht auf die Initiative der Stadte zuriick,
sondern auf die des Kaisers selbst, der darin ein Mittel gegen die immer wieder aufflammenden
Gesellenaufstande sah. Reichstag und Reichsstédtekurie mussten von Karl VI. fast schon gendtigt
werden, sich damit erneut zu befassen. Die Stédte hatten offenbar gar nicht mehr vor Augen, dass es
dieses Gesetzesvorhaben Uiberhaupt gab. Vgl. Winzen: Handwerk (wie Anm. 15), 177-183.

'8 Friedrich: Drehscheibe Regensburg (wie Anm. 8), 303-310.

!9 Friedrich: Drehscheibe Regensburg (wie Anm. 8), 165f.
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<8>

1.) Benachteiligung im Verfahren der Entscheidungsfindung: Die Dezisivstimme, die den
Reichsstadten im Westfalischen Frieden zugesichert worden war, erwies sich in der
eingespielten Verfahrenspraxis als wertlos. Wenn sich Kurfirsten und Firsten stets erst
untereinander berieten und einigten (also re- und correlierten), dann gab es eben fir die
Stadte in aller Regel nichts mehr mit zu entscheiden. Nur bei einer simultanen Beratung der
drei Reichsrate miteinander hétte ihre Stimme eine Funktion besessen, aber eine solche
Vorgehensweise hielten die beiden anderen Kollegen fir eine Zumutung.?° Das
hochgeschatzte 'votum decisivum', um das sich die Stadte im Grunde seit dem Wormser
Reichstag von 1495 bemiiht hatten, erwies sich als Form ohne politische Funktion.?

<9>

2.) Benachteiligung durch die Formen des Zeremoniells: Bekanntlich war der Reichstag auch
eine Buhne, auf der soziale Geltungsanspriiche zur Schau gestellt wurden. Dabei waren die
Stadte aufgrund ihres stéandischen Status immer schon benachteiligt worden. Besonders
eklatant kam die Geringschéatzung jedoch zum Ausdruck, als sich der Immerwéahrende
Reichstag mehr und mehr zu einem Gesandtenkongress wandelte.? Im Zuge dessen
wurden Formen des diplomatischen Zeremoniells Gbernommen, die die soziale Ungleichheit
zwischen den Vertretern der Stadte und jenen der 'GrofRen Herren' noch schroffer
herausstellten.?®

<10>

3.) Benachteiligung bei der geselligen Interaktion: Diese Praxis der Geringschatzung setzte
sich schlie3lich auch bei den zahlreichen geselligen Anlassen in Regensburg, bei Festen,
Tanzveranstaltungen oder Theaterauffihrungen fort. Allerorts wurden die Stadtevertreter
nicht besser behandelt als gewdhnliche Untertanen auch.?* Es gibt zwar, soweit ich sehe,
keine konkreten Ausklnfte der Stadtréte dariber, warum sie ab 1670 keine eigenen
Gesandten mehr in Regensburg unterhalten wollten. Doch es liegt auf der Hand, dass ihnen
die Bilanz zu unausgeglichen war. Die Kosten der stadtischen Stellvertretung tberstiegen bei
weitem den politischen und symbolischen Profit, den man auf dem Reichstag erzielen
konnte. Bremen beauftragte immerhin bis zum Ende des Reichs durchgehend Regensburger
Ratsherren mit der Fuhrung seiner Stimme. Fur deren Tatigkeit aber hat es sich indes kaum
interessiert. Wie auch in Kdln wanderte die Reichstagspost haufig ungeéffnet, mit noch
intaktem Siegel, ins Ratsarchiv.

<11>
Nur in einigen Fallen drangen die Regensburger Geschéftstrager mit inren Anliegen in den
Bremer Rat vor. 1735 erinnerte ihr Regensburger Stimmfihrer Johann Ulrich B&sner die

%0 Eperhard Isenmann: Zur Frage der Reichsstandschaft der Frei- und Reichsstadte, in: Franz
Quarthal / Wilfried Setzler (Hg.): Stadtverfassung — Verfassungsstaat — Pressepolitik. Festschrift fur
Eberhard Naujoks, Sigmaringen 1980, 91-110.

L ADOLF LAUFs: Die Reichsstadte auf dem Regensburger Reichstag 1653/54, in: Die alte Stadt. Zeitschrift fiir
Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege 1 (1974), 23-48.

*2 Eriedrich: Drehscheibe Regensburg (wie Anm. 8), 25ff., 111ff.

3 André Krischer: Politische Reprasentation und Rhetorik der Reichsstadte auf dem Reichstag nach
1648, in: Jorg Feuchter / Johannes Helmrath (Hg.): Politische Redekultur in der Vormoderne. Die
Oratorik europaischer Parlamente in Spatmittelalter und Friiher Neuzeit (= Eigene und fremde Welten
9. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and
Parliamentary Institutions 86), Frankfurt a. M. / New York 2008, 135-148.

' Dazu schon Rudolf Reiser: Adeliges Stadtleben im Barockzeitalter. Internationales Gesandtenleben
auf dem Immerwahrenden Reichstag zu Regensburg (= Miscellanea Bavarica Monacensia 17),
Munchen 1969.
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Bremer gar an das 'jus suffragii ferendi in comitiis imperii', also an ihr Stimmrecht. Dieses,
wie Bosner sich ausdriickte, edelste reichsstadtische Kleinod sei in Regensburg durch die
hoheren Stande in merkliche Verachtung geraten, man ignoriere es faktisch. Bosners Brief
enthielt allerdings keinen Aufruf, wieder einen eigenen Bremer Gesandten in die Oberpfalz
zu schicken. Bdsner bot vielmehr ein besonderes Eintreten fur die reichsstéadtischen
Interessen in den als schwierig geschilderten Zeiten an, wenn man ihm daftr einen halben
Rémermonat (66 fl.) auRer der Reihe zukommen lieRe.? Die Regensburger Ratsherren und
Patrizier hatten die Stimmfuhrung als ein lukratives Geschaft zu schatzen gelernt, sie waren
daher gar nicht daran interessiert, dass wieder Gesandte aus den Stadten selbst kamen.
Entsprechend signalisierten sie ihren Auftraggebern immer wieder, dass das stadtische
Kollegium zwar stadndig um seine politische Bedeutung zu kAmpfen habe, dass aber
trotzdem alles unter Kontrolle sei.

<12>

Nur in Ausnahmefallen wurden Reichstagsachen in Bremen zum Gegenstand von
Ratspolitik. Im Jahre 1769 z. B. erregte der Umstand die Bremer Ratsherren, dass der
nordliche Nachbar Hamburg seine Reichsstandschaft nach einem Vergleich mit Danemark
aktivieren wollte und im Stadterat den Rang vor Bremen beanspruchte. Der daraufhin
ausgebrochene Rangstreit fand im Bremer Staatsarchiv in dicken Aktenblndeln seinen
Niederschlag.?® Aufeinander getroffen sind Bremer und Hamburger in Regensburg freilich
nicht. Es ging — in diesem wie auch in anderen Fallen — allein darum, die eigenen Anspriiche
aufrecht zu halten. Der Reichstag wurde fur die Stadte zum diskursiven Objekt, zum Thema
von Denkschriften und Rechtsgutachten. Der immer wieder mit viel reichspatriotischer
Rhetorik beschworenen 'libertas votandi' der Reichsstadte fehlte als Entsprechung die
Bereitschaft, diese Freiheit dann auch konkret zu nutzen. Offenbar handelte es sich auch in
diesem Fall um die fur die Spatphase des Reiches charakteristische organisierte
Heuchelei.?” Allerdings diirfte das Pochen auf das reichsstadtische ‘ius suffragium’, auf Sitz,
Stimme und Rang, dazu beigetragen haben, die Existenz der Stadtekurie als Institution
zumindest fortzuschreiben, buchstablich. Dass man sie noch brauchte, zeigte sich nach
1789.

Reichsstadtische Reichs- und AuRenpolitik jenseits des Reichstags

<13>

Auch ohne den Reichstag konnten die Reichsstadte AulRenpolitik betreiben, und zwar
maoglicherweise sogar besser als in Regensburg. Damit verbunden war freilich die endguiltige
Abkehr vom korporativen Prinzip der Reichsstadte, die nach 1700 auf eigene Faust und
eigene Rechnung Politik machten. Ich skizziere dies im Folgenden an drei Punkten, namlich
mit Blick auf Statuspolitik (1), Mikropolitik in Wien (2) und Aul3enpolitik als Patronagepolitik

(3).

1.) Zur Inszenierung von sozialen Statusansprichen war der Reichstag fiir die Reichsstadte
denkbar ungeeignet

<14>

% staatsarchiv Bremen, 2-H.2.w.5, Schreiben vom 24. November 1735.
% staatsarchiv Bremen, 2-H.2.aa.
*"Im Sinne von Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider (wie Anm. 6), 274-281.
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Das galt natirlich auch fur die meisten Mitglieder des Fursten- und Kurflrstenrats sowie fir
den Kaiser. Fur sie war der eigene Hof der Ort ihrer Repréasentationspraktiken. Innerhalb der
eigenen Mauern lie3 sich auch fur die Stadte das diplomatische Zeremoniell anlasslich des
Besuchs von Firsten, Diplomaten und anderen hohen Standespersonen in ganz anderer
Weise mit den eigenen Geltungsanspriichen verrechnen, als das in Regensburg der Fall
war. In dickleibigen und sauberlich gefiihrten Zeremonienbiichern und Zeremonialakten
dokumentierten Bremen, Kdln, Frankfurt oder Schwabisch Hall echte und vermeintliche

Erfolge bei 'Staatsbesuchen'.”®

<15>

Auffallig ist, dass die Stadte im 18. Jahrhundert bei Besuch von Firsten (und gerade auch
von Reichsfursten!) mit diesen vermittels Formen wechselseitiger Ehrerbietung interagierten,
die in Regensburg zur gleichen Zeit undenkbar waren. Diese Diskrepanz lasst sich nach
meiner Einschéatzung vor allem dadurch erklaren, dass die firstlichen Reichstagsgesandten
bei der abschétzigen Behandlung der Stadtevertreter in Regensburg vor allem ihre
personlichen sozialen Geltungsanspriiche im Auge hatten. Denn spéatestens ab der Mitte des
18. Jahrhunderts war der Status eines Reichstagsgesandten kein Ausweis von Karriere
mehr. Montesquieu spottete gar, dass nach Regensburg nur jene Minister gingen, die bei
Hofe in Ungnade gefallen waren.?® Die Adligen aus der zweiten oder dritten Reihe jedenfalls,
die im 18. Jahrhundert den Posten eines firstlichen Reichstagsgesandten bekleideten,
lebten ihre eigenen Statusanspriiche auf dem Riicken der Stadter aus.*® Im Interesse ihrer
Prinzipalen lagen solche Praktiken aber keineswegs.

<16>

Dass es keineswegs zu den Grundsatzen flrstlicher Politik gehorte, den Reichsstadten bei
allen Gelegenheiten ihre soziale Minderwertigkeit vor Augen zu fuhren, zeigt sich an einer
anderen Form reichsstadtischer AuRenpolitik, nAmlich bei Gesandtschaften an die Hofe.
Wenn Ratsherren und Syndiker nach 1715 zu Verhandlungen tber die Bremer Reichsfreiheit
nach Hannover reisten — und waren die Verhandlungsgegenstande auch noch so verwickelt
—, S0 wurden sie dort doch mit gebtuihrenden Ehren und diplomatischem Zeremoniell
empfangen.*! Solche Erfolge registrierten die Reichsstadte in ihren Zeremonienbiichern als
Zuwachs von symbolischem Kapital. Vom Reichstag, wo die Stadter standig auf der Hut vor
abschatziger Behandlung sein mussten, aber war in diesen Biichern nie die Rede.

2.) Mikropolitik in Wien

<17>

Das Beispiel der Bremer Steuerverhandlungen um 1700: Wahrend des Pfalzischen
Erbfolgekriegs hatte Kaiser Leopold die Bremer Beitrdge zum Reichskriegskontingent auf
jahrlich 200 Romermonate festgelegt (‘assigniert’), das waren insgesamt 64.000 fl. bei 320 fl.
per annum. Der Rat hielt das fiir viel zu viel, zumal sich der Reichspatriotismus innerhalb der
Birgerschaft und besonders bei den Kaufleuten in Grenzen hielt. Der Rat musste also
versuchen, diese Belastungen zu senken, und zwar durch eine Erm&Rigung seines
Matrikularanschlags. Zu diesem Zweck entsandte Bremen nach dem Rijswijker Frieden 1697
seinen neu berufenen Syndikus Johann Heinrich Schiitz nach Wien. Schitz sollte dem
Kaiser dort eine Supplik Gberreichen, damit dieser wiederum seinen Regensburger

*8 Reichsstadte in der Furstengesellschaft (wie Anm. 1), 106ff.

29 Stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider (wie Anm. 6), 256

% stollberg-Rilinger: Des Kaisers alte Kleider (wie Anm. 6), 266.

% Dies dokumentieren die Gesandtschaftsdiarien des Ratsherrn Liborius von Line aus den 1720er
Jahren. Staatsarchiv Bremen, 2.Z.18.b.
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Prinzipalkommissar anwies, die Bremer Matrikelsache auf die Agenda des Reichstags zu
setzen. Denn es war Reichsherkommen, dass fiir Fragen der Reichsmatrikel der Reichstag
zustandig war. Allerdings liel3 Schitz schon bald von diesem Plan ab. Es sei, schrieb er dem
Rat, viel zielfihrender, erfolgversprechender und vor allem schneller, in dieser Sache ein
kaiserliches Privileg zu erwirken. Der Rat liel3 seinem Syndikus freie Hand, und schon Ende
Oktober 1698 hatte Schitz das gewtinschte Privileg erwirkt. Die Bremer Reichsmatrikel sank
von 320 fl. auf 132 fl.32 Trotz der geiibten Praxis, dass tiber Matrikularsachen ein
Reichstagsbeschluss fallen musste, konnte man faktisch genauso gut auch einen anderen
Weg nehmen, um genau den gleichen Rechtstitel zu erlangen.

<18>

Um seine Ziele zu erreichen, rekurrierte der Syndikus Schiitz auf mikropolitische Praktiken.
Dass heil3t, er setzte auf informelle Kanéle, er versuchte 'Freunde' zu gewinnen und
Netzwerke aufzubauen.®® Dazu gehérte auch, tiber die Matrikelsache direkt mit
Reichsvizekanzler Dominik Andreas von Kaunitz zu verhandeln.** Der Kaiser, so lieR Kaunitz
erkennen, kdnne sich mit der Matrikularmoderation anfreunden, wenn Bremen hin und
wieder ein 'don gratuit' iiberreiche, zum Beispiel jetzt und in einer Héhe von 20.000 fl.*®
Dieses geschenkte Geld konnte sich der Kaiser personlich gutschreiben und musste es
nicht, wie die ROmermonate, an die armierten Stande Brandenburg und Hannover
weiterleiten. Nicht nur der Kaiser lief3 sich durch Geschenke beeinflussen. Auch den Zugang
zu Kaunitz hatte sich Schitz erst auf diese Weise 6ffnen kdnnen. 3.500 fl. liel3 Schitz dem
Reichsvizekanzler aus der Bremer Schatulle in bar zukommen, dazu schickte der Rat auch
noch ssggenannte '‘Lachsbriefe’. Dabei handelte es sich um erlesene Delikatessen und

Wein.

<19>

Durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch hat Bremen mithilfe von Geschenken seine
reichspolitischen Interessen verfolgt, sogar noch wahrend des Siebenjahrigen Krieges.® Das
funktionierte auch deswegen, weil man in Wien mit solchen Praktiken weiterkam. Zwischen
1698 und 1800 wurden jedes Jahr kaiserliche Minister, Rate und Sekretére,
Reichsvizekanzler und Reichshofratsprasidenten mit Geld bedacht, insgesamt beliefen sich
die Bestechungsgelder in diesem Jahrhundert auf 95.360 fl.*® Dazu kam die regelméRige
Einsendung von Lachsbriefen, worunter man 1704 auch ein edles Reitpferd fur Kaunitz
subsumierte. Dieses Vorgehen war natirlich keine Bremer Eigenheit. Hamburg brachte
Maria Theresia 1745 mit einem 'don gratuit' von 100.000 fl. dazu, der Stadt Handelsfreiheit
wahrend Reichskriegen zu gewahren.*® Auf ahnlichen Wegen erlangten auch Bremen und
Libeck die Mdglichkeit, mit offiziellen Feinden des Reichs weiter Handel zu treiben.

<20>

%2 Nach Karl Heinz Schwebel: Bremens Beziehungen zu Kaiser und Reich, vornehmlich im 18.
Jahrhundert, Gottingen 1937, 85-93.

¥ Nach Wolfgang Reinhard: Einleitung, in: ders. (Hg.): Rémische Mikropolitik unter Paul V. Borghese
(1605-1621) zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua (= Bibliothek des Historischen Instituts in
Rom 107), Tubingen 2004, 1-20, hier: 3f.

¥ Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 60ff.

% Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 90f.

* Die entsprechenden Akten zu diesem Gabentransfer befinden sich Staatsarchiv Bremen, 2-Dd.4.c.
3" Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 110.

% Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 187.

% Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 147.
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Bei diesem Erwerb von Handelsfreiheit bzw. der Erlaubnis zur Neutralitét unterliefen die
Hansestéadte also die Reichskriegspolitik des Reichstags, dem ein solches Ausscheren
seiner Mitglieder natirlich nicht recht war. Denn der Reichstag verhangte ja durchaus so
etwas wie Wirtschaftssanktionen, etwa gegen Frankreich in den Kriegen Ludwigs XIV.*
Daran hatten die Stadte allerdings immer schon ein eher geringes Interesse. Deswegen war
Regensburg auch nicht der Ort, um reichsstadtische Wirtschaftspolitik zu betreiben. Der
Hamburger Deal von 1745 wirft schlie3lich auch noch ein anderes Licht auf den Eintritt der
Elbstadt in den Reichsstadterat von 1769. Aus der Sicht der Stadt war das eher ein
Nebenprodukt des Gottorper Vergleichs mit DAnemark, bei dem es im Wesentlichen um den
Austausch von Gebieten und Hoheitsrechten ging. Nachdem der Hamburger Gesandte
Schuback nach dem lberstandenen Rangstreit mit Bremen einmal in der Ratsstube der
Stadte Platz genommen hatte, reiste er auch sogleich wieder ab. In den aufgeklarten Kreisen
der Stadt wurde die Reichsstadt-Symbolik ohnehin eher gering geschétzt.**

<21>

Wie wichtig Wien — im Gegensatz zu Regensburg! — fur die Bremer Reichspolitik war, kann
man an dem Umstand ablesen, dass der Rat nach der erfolgreichen Matrikularmoderation
von 1698 beschloss, seinen Syndikus Schitz als standigen Gesandten am Kaiserhof zu
installieren. Ein Syndikus war eigentlich der Lenker der stadtischen Politik vor Ort, ein extrem
gut bezahlter Jurist und in der sozialen Rangordnung der Stadt ganz oben positioniert. Wenn
es die Stadt fur besser hielt, auf die Anwesenheit dieses Mannes zu verzichten und lieber
einen weiteren Syndikus zu berufen, anstatt Schitz zuriickzurufen, dann zeigt dies nur, wie
bedeutsam Reichspolitik fiir Bremen um 1700 war. Von Kirchturmspolitik oder 'negativem
Reichsbewusstsein'*? kann im Falle von Bremen, aber auch bei anderen Reichsstadten,
keine Rede sein. Allerdings lag das Aktionsfeld fur die stadtische Reichspolitik priméar in
Wien, nicht in Regensburg.

<22>

SchlieBlich lasst sich mit Blick auf die zeremonielle und gesellige Behandlung des Syndikus
Schiitz in Wien &hnliches beobachten wie bei Furstenbesuchen in der Stadt. Der stadtische
Diplomat wurde in Wien mit vielen Ehrenbezeugungen zu Audienzen beim Kaiser und seinen
Ministern empfangen. Daruber hinaus wurde er sogar zu einem Teil der hofischen
Gesellschaft. 1699 wurde er in den Adelsstand, 1719 sogar in den Freiherrenstand erhoben,
und auch hier hatten Geschenke geholfen. Schon 1716 hatte er in den anhaltinischen Adel
eingeheiratet.”® Wahrend sich eine Mission nach Regensburg fiir einen Diplomaten als
berufliche und persdnliche Sackgasse erweisen konnte, war Wien das Pflaster, auf dem
man, mit etwas Glick, einen steilen Aufstieg erleben konnte. Sein sozialer Status brachte
Schiitz auch ein Netzwerk an Kontakten ein, die ihn wiederum mit Neuigkeiten und
Informationen versorgten. Uber diese berichtete der Syndikus dann regelmafig nach
Bremen. Seine Relationen wurden dort derart geschétzt, dass zur Korrespondenz eigens der
Ratsherr Conrad Iken abgestellt wurde. Solche Berichte tiber wichtige Personen, Intrigen

0 Johannes Burkhardt: Verfassungsprofil und Leistungsbilanz des Immerwahrenden Reichstags. Zur
Evaluierung einer frihmodernen Institution, in: Heinz Duchhardt / Matthias Schnettger (Hg.):
Reichssténdische Libertat und habsburgisches Kaisertum (= Verdéffentlichungen des Instituts fur
Européaische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 48), Mainz 1999, 151-183,
hier: 173.

** Franklin Kopitzsch: Grundziige einer Sozialgeschichte der Aufklarung in Hamburg und Altona (=
Beitrage zur Geschichte Hamburgs 21), Hamburg 1982, 2. Aufl., Hamburg 1990.

*2 1m Sinne von Karl Siegfried Bader: Die Reichsstadte des Schwabischen Kreises am Ende des Alten
Reiches, in: Ulm und Oberschwaben 32 (1951), 47-70, hier: 68.

3 Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 60ff.
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und Ranke in Wien, bei denen wirklich Entscheidendes fur Bremen auf der Tagesordnung
stehen konnte, wollte man natirlich lesen. Die Reichstagspost interessierte dagegen, wie
oben bereits skizziert, im Grunde niemanden. Eine &hnlich hohe Aufmerksamkeit wurde
auch den Berichten der fir Bremen in Wien tatigen Reichshofratsagenten entgegengebracht,
in denen es nicht nur um die Prozesse ging, sondern auch um andere Beobachtungen, die
ein Agent bei Hof gemacht hatte. 1715 etwa berichtete der Agent Christof Kleibert Gber den
aktuellen Stand der kaiserlich-britischen Beziehungen, was in Bremen auf grofites Interesse
stiel3, weil Kurhannover kurz zuvor das Herzogtum Bremen erworben hatte.**

3.) AuRenpolitik als Patronagepolitik

<23>

So wichtig Wien und der Kaiser waren — sie stellten nicht den einzigen Fluchtpunkt der
Bremer Reichs- und Aul3enpolitik dar. Fir besonders wichtig hielt man etwa Berlin und
Hannover bzw. London. Dorthin reisten immer wieder stadtische Gesandtschaften. Noch
wichtiger war es, einen der Stadt wohlgesinnten Mann vor Ort zu haben. Daher wurden gute
Beziehungen und Patronageverhéltnisse zu einflussreichen und gut informierten Personen
an den Hofen aufgebaut, was wiederum nicht ohne Lachsbriefe zu machen war, in denen
sich neben den Viktualien nicht selten auch Geld befand. Bremen sicherte sich auf diese
Weise auch die Gunst des als Feldherr beriihmt gewordenen Grafen Matthias Johann von
der Schulenburg, der die Stadt sogar von Venedig aus bei ihren schwierigen Verhandlungen
mit Hannover unterstiitzte.*

<24>

Eine schon altere Vernetzungspraxis stellten wiederum Patenschaften dar, die die
Reichsstadte sowohl fir die Kinder von Reichsfirsten als auch von héfischen Beamten
Ubernahmen. Bremen wurde 1670 zum Gevatter der Tochter Ottos von Guericke junior, der
Brandenburg beim Niederséchsischen Kreis vertrat.*® Eine noch bessere Partie machte
Aachen, das 1742 zum Paten des Christian Ernst von Hohenlohe-Bartenstein geworden war.
Zwar musste dem reichsstadtischen Patenkind nun ein teures Taufgeschenk gemacht
werden, doch als Christians Vater 1746 zum Kammerrichter erhoben worden war, hoffte man
aufgrund des quasi verwandtschaftlichen Verhaltnisses zur Familie Bartenstein auch auf eine
gute Beférderung der Aachener Prozesse.*’

<25>

Auch die Bremer Beziehungen zum Kaiser und zu seinen Ministern lassen sich als
Patronageverhaltnisse beschreiben — denn hier zeigt sich mehr als nur 'Reichspolitik' mit
einigen merkwirdigen Handlungsformen. In guter Erinnerung hielten sich die Bremer in Wien
durch kleine Geschenke ebenso wie durch Zeremonialbriefe anlasslich von Geburtstagen,
Taufen und anderen Anlassen. Auch diese Praxis hatte Tradition. Schon 1639 erhielt
Reichsvizekanzler Jacob Kurz Freiherr von Senftenau bei einem Besuch in Bremen einen
vergoldeten Pokal mit 500 Dukaten darin, sein Leibarzt bekam immerhin 16 Dukaten, sein
Sekretdr und sein Page strichen vier Dukaten ein. Besondere Aufmerksamkeit widmete
Bremen um 1720 Johann Adolf Graf von Metsch, der wie von Guericke Gesandter beim
Niedersachsischen Kreis war und dort den Kaiser vertrat. 1719 wurde Metsch besonders

* Staatsarchiv Bremen: 2-L.3.b.5.a, ohne Paginierung.

*> Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 43.

*® Staatsarchiv Bremen: 2-Dd.4.

*" Wilhelm Mummenhoff: Eine Taufgabe der Stadt Aachen fiir ihr Patenkind Christian Ernst von
Hohenlohe-Bartenstein, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 39 (1917), 218-228.
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aufwandig in der Stadt empfangen, was auch firr sein symbolisches Kapital wichtig war.*® Im
Folgejahr iibernahm die Stadt die Patenschaft fir seine Tochter und schickte einen Vertreter
zur Taufe.*

<26>

Solche Praktiken missten noch genauer, als dies hier geschehen kann, als Bestandteile
frihneuzeitlicher Patronagekultur untersucht werden.* Auch die zum Teil groBangelegten
Feierlichkeiten, die man in Bremen fur den Kaiser immer wieder veranstaltete, bei
Regierungsantritten und Hochzeiten ebenso wie bei Todesfallen, sind jedenfalls kein
Ausweis von reinem Reichspatriotismus.> Allerdings ist es gut méglich, dass solche Feste
bei Einwohnern und Blrgern das Bewusstsein dafiir gestarkt haben, dass ihre Stadt ein Tell
des Reiches ist.>> Zumindest kann man die in den Reichsstadten, in unterschiedlicher
Intensitat, gepflegten Kaiserzeremonien als ein funktionales Aquivalent von
Reichstagsprasenz deuten. In Hamburg veranstaltete man ganz selbstverstandlich auch
schon vor 1769 solche Feierlichkeiten. Die Stadte symbolisierten ihre Reichsfreiheit mit in
eigener Regie durchgefuhrten Ritualen, die allemal mehr Glanz abwarfen als die Mitwirkung
am Reichstagszeremoniell, zumal Druckmedien, etwa Zeitungen, es mdglich machten, den
lokalen Kaiserritualen Uberregionale Publizitat zu verleihen.

<27>

Allerdings sollte man nicht Gbersehen, dass der politische Zeichengebrauch der
Reichsstadte keineswegs allein darauf zielte, Reichsstandschaft und Reichsunmittelbarkeit
zu inszenieren. Die Geschichte der Lokalhuldigungen nach dem Westfalischen Frieden steht
beispielhaft fiir diese Tendenz. Die meisten Stadte legten diese Huldigung in nicht
offentlicher Weise vor dem Reichshofrat ab, einige aus politischen Grinden, wie Bremen,
das sich durch Schweden bedroht sah, andere, wie zum Beispiel Schwabisch Hall, aber
auch aus finanziellen Motiven. Die in den Ritualen dargestellte Unterordnung der
Reichsstadte unter den Kaiser wurde nicht selten als Problem empfunden, gaben sie doch
der Redensart, Reichsstadte seien im Grunde nichts anderes als kaiserliche
Patrimonialgiter, sichtbaren Ausdruck.>® Daher wurden auch reichsstédtische
Kaiserzeremonien im 18. Jahrhundert immer mehr als eine Praxis gedeutet, mit der die
Zugehorigkeit zur européischen Furstengesellschaft und nicht etwa der Status als besonders
privilegierter Untertanenverband herausgestellt werden sollte.>*

Folgerungen fir die Erforschung von Reichspolitik im 18. Jahrhundert

<28>

*® Staatsarchiv Bremen: 2-Dd.6.c.

*° Staatsarchiv Bremen: 2-Dd.4.d.

*% vgl. HEIKO DROSTE: Patronage in der Frihen Neuzeit — Institution und Kulturform, in: Zeitschrift fiir
Historische Forschung 30 (2003), 555-590; vgl. dazu aber auch die Antwort von Birgit Emich u.a.:
Stand und Perspektiven der Patronageforschung, in: Zeitschrift fir Historische Forschung 32 (2005),
233-266.

°1 Zu dieser Deutung vgl. Hans Joachim BERBIG: Kaisertum und Reichsstadt. Eine Studie zum
dynastischen Patriotismus der Reichsstadte nach dem Westfélischen Frieden, in: Mitteilungen des
Vereins fur Geschichte der Stadt Niirnberg 58 (1971), 211-264.

°2 Schwebel: Bremens Beziehungen (wie Anm. 32), 51; dazu jetzt auch Harriet Rudolph: Das Reich
als Ereignis: Formen und Funktionen der Herrschaftsinszenierung bei Kaisereinziigen (1558-1618) (=
Norm und Struktur 38), Koln / Weimar / Wien 2011.

%3 Krischer: Reichsstadte in der Furstengesellschaft (wie Anm. 1), 327.

> Dazu Krischer: Reichsstadte in der Firstengesellschaft (wie Anm. 1), 326-368.
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Was besagen solche Befunde nun hinsichtlich der Geschichte von Reichspolitik und
Reichstagspolitik? Klar ist zunachst einmal, dass zentrale Fragen der reichsstadtischen
AulRenpolitik nicht in Regensburg behandelt wurden, von der Statuspolitik ganz zu
schweigen. Jede Stadt suchte, entsprechend ihrer finanziellen Mittel, ihrer Netzwerke und
dem Geschick ihrer Diplomaten, den groé3ten Vorteil fir sich zu erlangen. Damit wurde nicht
allein das korporative Prinzip der reichsstadtischen Politik aufgegeben. Im Grunde fiel man
zur Politik von vor 1495 zurlick. So wie sich im 15. Jahrhundert jede Stadt fur sich an den
Kaiser gewandt hatte, so praktizierte man dies auch wieder in der Zeit nach 1700.
Verbindlichkeit war nur dort zu erwarten, wo der Kaiser persénlich anwesend war. Deswegen
verwundert es auch nicht, dass Bremen 1742 seinen Wiener (nicht Regensburger!)
Gesandten Johann Caspar Ddrffel nach Frankfurt beorderte und sich in der ersten Zeit auch
fur den dorthin verlegten Reichstag interessierte. Karl VII. hatte namlich in seinem
Einladungsschreiben seine "persohnliche anwesenheit" bei der Eréffnung zugesichert.>
Bekanntlich sollte der Wittelsbacher Kaiser den Reichstag aber nicht nur personlich eréffnen.
Die dsterreichische Besetzung Bayerns zwang ihn dariber hinaus, in Frankfurt und auf dem
Reichstag zu bleiben, wo dann einige Reformvorhaben durchgespielt wurden. Diesen
widmete auch der Bremer Rat voriibergehend sein Interesse, bevor man schlieZlich die
Zeichen der Zeit erkannte und sich wieder anderen Dingen zuwandte als dem Reichstag
eines Kaisers ohne Reich.

<29>

Anhand der Forschungen von Johannes Burkhardt, Karl Harter und Susanne Friedrich ist
deutlich geworden, dass am Immerwéhrenden Reichstag Politik gemacht und 'grol3e
Themen' erdrtert wurden: Reichskriege, Geld- und Munzpolitik, Wirtschaftspolitik. Ich finde es
vollig einleuchtend, dem Reichstag aufgrund seiner politischen Betriebsamkeit und seiner
Rolle als Informationsdistributor eine wichtige Funktion fiir die Ordnung des Reichs im 18.
Jahrhundert zuzuschreiben. Aber vielleicht waren etliche der Reichstagsthemen auch
schlichtweg 'zu grofR', vielleicht sogar zu sehr symbolische Politik,® jedenfalls zu wenig
anschlussfahig an bestimmte Interessen der Reichsstadte. Bremen interessierte im 18.
Jahrhundert ganz konkret, wie man den leidigen Oldenburger Zoll an der Unterweser
loswerden kénne, und in diesem Zusammenhang erachtete man bilaterale Verhandlungen
als passgenauer und vor allem als schneller und effizienter als das langwierige
Reichstagsverfahren, in das sich der Elsflether Zoll im Grunde auch gar nicht einspeisen
lief3.

<30>

Daruber hinaus boten die Reichsgerichte Chancen zur Durchsetzung der eigenen
Interessen. Denn es war haufig gar nicht so eindeutig zu bestimmen, ob es sich bei einem
Konflikt um eine politische oder um eine juristische Frage handelte, ob der Reichstag oder
der Reichshofrat zustandig war — oder ob nicht einfach auch der Kaiser ein Machtwort
sprechen oder ein Privileg gewahren konnte. Die Frage ist, ob diese am Beispiel der Stadte
zu beobachtende Praxis, Reichspolitik ohne den Reichstag zu machen, auch auf andere
kleine Reichsstande zutrifft, auf die Reichsgrafen etwa. Die kleineren Reichsstande im
Reichsfirstenrat sind diejenigen, denen die Historiker gewbhnlich eine besondere
Reichsaffinitat zuschreiben. Aber dokumentierte sich dies auch in Form von

*° Staatsarchiv Bremen: 2.H.2.h, Schreiben Karls VII. in Copia.

*% Im kritischen Sinne etwa von Murray Edelman: Politik als Ritual. Die symbolische Funktion
staatlicher Institutionen und politischen Handelns (= Campus-Studium 512: Kritische
Sozialwissenschaft), Frankfurt a. M. / New York 1976; Ulrich Sarcinelli: Symbolische Politik. Zur
Bedeutung symbolischer Politik in der Wahlkampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland (=
Studien zur Sozialwissenschaft 72), Opladen 1987.
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Reichstagsprasenz? Oder nicht doch eher in den Kaisersélen barocker Reichsabteien? War
der Reichstag im 18. Jahrhundert vielleicht in erster Linie ein Informations- und
Kontaktsystem flir die gro3eren, armierten Reichsstande — und damit eher Teil einer sich
ausbildenden Staatenwelt und gerade keine Institution fir das Reich im engeren Sinne?

<31>

Mit Bezug auf aktuelle Forschungen von Thomas Lau und David Petry stellen sich noch
andere Fragen: Ist es tatsachlich so, dass die Nutzung des Reichshofrats durch die Stadte
und andere kleine Reichsstande stets 'Reichspolitik’ darstellte und damit die Bedeutung des
Reiches als dominantes und funktionsfahiges Ordnungssystem perpetuierte?>’ Kann man
den Reichshofrat umstandslos als eine 'Reichsinstitution’ bezeichnen, wenn zugleich immer
wieder festgestellt worden ist, dass er in einem besonders engen Verhéltnis zum Kaiser
stand, zuletzt sogar als "das wichtigste kaiserliche Machtinstrument" bezeichnet wurde?°®
Mdglicherweise wurde der Reichshofrat gerade deshalb angerufen, weil er als eine
kaiserliche — und damit machtvolle — und nicht als eine Institution des Reiches
wahrgenommen wurde. Dartber hinaus ist die Interaktion des Kaisers mit den
Reichsstanden keineswegs immer gleich schon Reichspolitik.>® Dass man besser zwischen
Reichspolitik und AuRenpolitik innerhalb des Reiches unterscheiden sollte, darauf hin deutet
zum Beispiel der Umstand, dass die Interaktion zwischen den Reichsstdnden und dem
Kaiser (sowie der Reichsstédnde untereinander) zunehmend in den Formen des
diplomatischen Zeremoniells gefiihrt wurde. Diese Zeremonien aber symbolisierten ein
gewisses Mal3 an wechselseitiger Autonomie, jedenfalls konnten sie kaum als
Zurschaustellung der beiderseitigen Zugehdrigkeit zu ein und demselben 'Reichskérper’
gelesen werden.

<32>

Fir die Geschichte der Reichspolitik der Reichsstadte ist daher die Zeit fir einen
Perspektivwechsel reif. Reichsstadtische Reichspolitik sollte auf verschiedenen Feldern
beobachtet werden. Der Reichstag war nur eines davon, bilaterale Interaktionen waren ein
anderes.®® Das heiRt aber nicht, dass man den Reichstag deswegen nun ignorieren soll oder
gar dass er bedeutungslos war. Es geht darum, ihn als nur einen von mehreren méglichen
Réaumen fir politisches Handeln zu betrachten. Starker in den Blick genommen werden sollte
der flexibel gehaltene und situativ gewahlte Zugang zu unterschiedlichen Institutionen
(Reichstag, Reichsgerichte) und Personen. Vermutlich wird man dann aber auch nicht mehr
einfach von 'Reichspolitik’, sondern eher von 'Politik im Reich' sprechen kénnen. Ist damit
aber nicht am Ende die Ruckkehr zur klassischen Diplomatiegeschichte verbunden? Eine

> 30 jungst am Beispiel der reichsstadtischen Reichshofratsnutzung Thomas Lau: Unruhige Stadte.
Die Stadt, das Reich und die Reichsstadt (1648-1806) (= Bibliothek Altes Reich 10), Miinchen 2012,
128: "Die Reichsstadte provozierten das Reich zum Handeln und gaben ihm zugleich ein Gesicht".

*% David Petry: Konfliktbewaltigung als Medienereignis. Reichsstadt und Reichshofrat in der Frithen
Neuzeit (= Colloquia Augustana 29), Berlin 2011, 65. Petry erinnert auch auf Seite 39 an Johann
Jacob Mosers Diktum vom Reichshofrat als des "Kaysers rechter Arm"; vgl. ferner die umsichtige
Darstellung von Gabriele Haug-Moritz: Des Kaisers rechter Arm. Der Reichshofrat und die kaiserliche
Reichspolitik, in: Harm Klueting / Wolfgang Schmale (Hg.): Das Reich und seine Territorien. Aspekte
des Mit-, Neben- und Gegeneinander (= Historia profana et ecclesiastica. Geschichte und
Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Moderne 10), Munster 2004, 23-42.

* Diese Frage stellt in einer hellsichtigen Rezension auch Thomas Ott: Rezension zu: Dietmar Heil:
Die Reichspolitik Bayerns unter der Regierung Herzog Albrechts V. (1550-1579), Goéttingen 1998, in:
H-Soz-u-Kult, 27.01.2000, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=106.<20.04.2012>.
® Das haben Historiker alterer Generationen schon genauso gesehen, etwa der friihere Direktor des
Bremer Staatsarchivs Karl Heinz Schwebel, der 1937 eine Dissertation zu "Bremens Beziehungen zu
Kaiser und Reich" vorgelegt hat (wie Anm. 32).
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Renaissance der Geschichtsschreibung in der Manier eines Max Braubach? Zumindest
teilweise schon, allerdings erweitert um eine kulturgeschichtliche Perspektive, namlich die
Akteursorientierung in der Geschichte der AuRenbeziehungen.® Es geht diesem Ansatz um
die Dekonstruktion tiberkommener 'grofl3er’ Begriffe (‘Reich’) und der damit typischerweise
verbundenen Praktiken (‘Reichspolitik’) und Institutionen (‘Reichstag’) wie auch um eine
Hinwendgzng zu alternativen Vorgehensweisen in der auswartigen Politik innerhalb des Alten
Reiches.

<33>

Damit sind gewiss auch Mikropraktiken wie der Einsatz von Schmiergeldern und die Pflege
von Patronageverhaltnissen gemeint. Doch ist das nicht am Ende eine Bestatigung fir Hans
Ulrich Wehlers Kritik an den unsaglichen Zustdnden im Alten Reich und der Schamlosigkeit
seiner Eliten?® Denn was da an Transferleistungen zwischen Bremen und Wien floss, das
hatte durchaus mit Korruption zu tun.®* Die Beteiligten wussten sehr wahrscheinlich schon,
was sie da taten. Sie litten keineswegs an einem nur "symbolischen Normenverstandnis" im
Sinne von Peter Burke,® auch wenn sie es vielfach nicht einmal fiir notig hielten, ihren
Gabentausch zu verschleiern. Insofern tut man als Historiker gut daran, solche Praktiken
nicht durch kulturalistische Modelle sozusagen zu "entscharfen". Die Frage ist jedoch, ob
Wehlers Glaube an die heilsamen Wirkungen von Modernisierungsprozessen gerechtfertigt
ist, ob solche Praktiken wirklich ein Spezifikum des von ihm so verachteten Alten Reichs
waren, oder ob sie nicht auch noch im 19. Jahrhundert andauerten, wenn auch immer mehr
kaschiert oder in der Sprache der Soziologen "informalisiert”. Ein kursorischer Blick in die
archivierten Akten der Freien Stadt Bremen néahrt diesen Verdacht, und insofern kann man
aus dem Studium reichsstadtischer Auf3enpolitik auch noch etwas Uber die politische Praxis
der beginnenden Moderne lernen. Erforscht werden sollte dies ohnehin genauer.

% Dazu Christian Windler / Hillard von Thiessen: Einleitung: AuBenbeziehungen in akteurszentrierter
Perspektive, in: dies. (Hg.): Akteure der AuBenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalitat im
historischen Wandel (= Externa 1), Kéln / Weimar / Wien 2010, 1-12; exemplarisch zuletzt Hillard von
Thiessen: Diplomatie und Patronage. Die spanisch-rémischen Beziehungen 1605-1621 in
akteurszentrierter Perspektive (= Frihneuzeit-Forschungen 16), Epfendorf 2010.

®2 Diesen Vorschlag machte auch schon Christine Roll: Rezension von: Axel Gotthard: Das Alte Reich
1495-1806, Darmstadt 2003, in: sehepunkte 3 (2003), Nr. 9 [15.09.2003],
http://www.sehepunkte.de/2003/09/3010.html <20.04.2012>.

% Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 1: Vom Feudalismus des Alten
Reiches bis zur defensiven Modernisierung der Reforméara,1700-1815, Miinchen 1987, 44-52.

% Fir das frihe 16. Jahrhundert hat Georg Schmidt den tiberzeugenden Vorschlag gemacht, bei
stadtischen Geschenken an den Kaiser, mit denen man die Ausstellung von Privilegien beschleunigen
wollte, nicht von Korruption zu sprechen, weil eine solche moralische Kategorie "wenig zur Analyse
vorbirokratischer Verwaltungsstrukturen” beitrage. Vgl. Georg Schmidt: Der Stadtetag in der
Reichsverfassung. Eine Untersuchung zur korporativen Politik der Freien und Reichsstadte in der
ersten Halfte des 16. Jahrhunderts (= Verdéffentlichungen des Instituts fiir Europdische Geschichte
Mainz, Abteilung Universalgeschichte 113. Beitrdge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten
Reiches 5), Stuttgart 1984, 179; vgl. zu den aktuellen Zugéngen zu Korruption in der Frihneuzeit die
Beitrage in Hillard von Thiessen / Arne Karsten (Hg.): Nitzliche Netzwerke und korrupte Seilschaften,
Gottingen 2006; Niels Griine / Simona Slanicka (Hg.): Korruption. Historische Annaherungen an eine
Grundfigur politischer Kommunikation, Géttingen 2010; Ronald G. Asch / Birgit Emich / Jens Ivo
Engels (Hg.): Integration — Legitimation — Korruption. Politische Patronage in Friiher Neuzeit und
Moderne, Bern u.a. 2011.

% peter Burke: Der Aufstieg des buchstabengetreuen Denkens, in: Freibeuter 57 (1993), 19-36.

Jedermann darf dieses Werk unter den Bedingungen der Digital Peer Publishing Lizenz elektronisch tibermitteln
und zum Download bereitstellen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter der Adresse:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2 DE_06-2004.html



http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2_DE_06-2004.html
http://www.sehepunkte.de/2003/09/3010.html

' zeitenblicke

Online journal fur die Geschichtswissenschaften

Autor:

Jun.-Prof. Dr. André Krischer

Universitat Minster

Historisches Seminar — Geschichte GroRRbritanniens und des Commenwealth
Hittorfstrale 17

48143 Munster

krischer@uni-muenster.de

Empfohlene Zitierweise:

André Krischer: Reichsstadte und Reichstag im 18. Jahrhundert. Uberlegungen zu
Reichspolitik und Politik im Alten Reich anhand Bremer und Hamburger Praktiken, in:
zeitenblicke 11, Nr. 2 [30.01.2013], URL:
http://lwww.zeitenblicke.de/2012/2/Krischer/index_html, URN: urn:nbn:de:0009-9-34727
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Beitrags hinter der URL-Angabe in runden Klammern
das Datum lhres letzten Besuchs dieser Online-Adresse. Zum Zitieren einzelner Passagen
nutzen Sie bitte die angegebene Absatznummerierung.

Jedermann darf dieses Werk unter den Bedingungen der Digital Peer Publishing Lizenz elektronisch tibermitteln
und zum Download bereitstellen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter der Adresse:
http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2 DE_06-2004.html



http://www.dipp.nrw.de/lizenzen/dppl/dppl/DPPL_v2_DE_06-2004.html
http://wwwuv2.uni-muenster.de/uniplan/?action=spot&gebnr=0601#x
mailto:krischer@uni-muenster.de

	André Krischer
	Reichsstädte und Reichstag im 18. Jahrhundert
	Abstract:
	Zum Bedeutungsverlust des Reichstags für die Reichsstädte im späten 17. Jahrhundert
	Reichsstädtische Reichs- und Außenpolitik jenseits des Reichstags
	Autor:
	Empfohlene Zitierweise:


